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Schatzungswesen: Verlängerung des laufenden Neuschatzungsbe-
schlusses bis 31.12.2012 und Neuschatzung der nicht landwirtschaftlichen
Grundstücke im Zeitraum 2013 bis 2O17

Sachverhalt und Erwägungen

Das Finanzdepartement bestimmt gestützt auf $ I Abs. 1 des Schatzungsgesetzes (SchG;
SRL Nr. 626) die Reihenfolge der Neuschatzungen. Dabei solljeder Schatzungsgegenstand
spätestens 15 Jahre nach lnkrafttreten seines Katastenvertes neu geschätzt werden.

1. AktuellerNeuschatzungsbeschluss

1.1 Ausgangslage

Die Umsetzung des aktuellen Neuschatzungsbeschlusses vom 19.11.2007 konnte aufgrund
der personellen Situation der Abteilung Immobilienbewertung nicht wie geplant erfolgen. Un-
ter Berücksichtigung der erledigten und der zu enruartenden Revisionsschatzungen verblei-
ben für das Jahr 2011 noch rund 7'000 Grundstücke. Davon können im laufenden Jahr vor-
aussichtlich knapp die Hälfte der Grundstücke bewertet werden.

1.2 Verlängerung

Mit der Verlängerung des Termins für Neuschatzungen gemäss Neuschatzungsbeschluss
vom 19.11.2007 bis zum 31.12.2012 können die ausstehenden Bewertungen erledigt wer-
den.

2. Neuschatzung 2013 bis 2017

2.1 Ausgangslage

Bei Gewerbe- und lndustrieobjekten sowie Mehrfamilien- und Wohngeschäftshäusern wei-
chen die Kaufpreise der letzten Jahre nicht erheblich von den gültigen Katastenruerten ab.
Eine Neuschatzung drängt sich nicht auf. lm Gegensatz dazu zeigen Auswertungen, dass
bei den Objektarten Grundstücke ohne Bauten, den Einfamilienhäusern, den Stockwerkei-
gentumsgrundstücken und deren Nebengrundstücken Handlungsbedarf besteht.

2.2 Mengengerüst

Mit der Weiterführung der Neuschatzung werden folgende Objektkategorien, welche letzt-
mals vor 1999 von Grund auf neu geschätzt wurden, neu bewertet: Grundstücke ohne Bau-
ten (1'200), Einfamilienhäuser (8'700), Stockwerkeigentumsgrundstücke (8'800) und Neben-
grundstücke (10'600).

2.3 Vorgehen

Die Neuschatzung wird über einen Zeitraum von 5 Jahren verteilt. Die Grundstücke werden
nach Gemeinden bewertet.
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2.4 Risiko

Die Eigentümer der zurückgestellten Objekte können grundsätzlich eine Neuschatzung ver-
langen, die durchgefuhrt werden müsste. Erfahrungsgemäss halten sich diese Gesuche in
kleinem Rahmen und sind von der Abteilung lmmobilienbewertung zu bewältigen.

2.5 Kosten

Die Kosten für die Fortführung der Neuschatzung bleiben mit dem vorgesehenen Zeitrahmen
unverändert und können mit den bestehenden Ressourcen der Abteilung lmmobilienbewer-
tung bewältigt werden.

2.6
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Begründung für die Weiterführung im Detail

Gemäss $ I SchG soll jeder Schatzungsgegenstand spätestens 15 Jahre nach lnkraft-
treten seines Katasten¡¡ertes neu geschätzt werden und gemäss $ 17 SchG muss der
Katastenryert der nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke dem Verkehrswert entsprechen.

Die betreffenden Objekte wurden letztmals vor 1999 von Grund auf neu geschätzt. Die
Katasten¡verte entsprechen nicht mehr den heutigen Marktverhältnissen. Die Kataster-
werte liegen bei den im Mengengerüst eruvähnten Objektarten wesentlich unter den Ver-
kaufspreisen (< 80 %).

Aus Gründen der Rechtsgleichheit sind insbesondere bei den vorgeschlagenen Objekt-
arten die Katasten¡irerte periodisch neu festzulegen und die teilweise grossen Streuun-
gen bei den Abweichungen vom Verkehrswert auszugleichen. Dies fördert das Vertrau-
en der Eigentümer in die Qualität der Katasterschatzungen und in die rechtsgleiche An-
wendung des Schatzungsgesetzes.

Bei den Objektkategorien Einfamilienhäuser, Stockwerkeigentumsgrundstücke und de-
ren Nebengrundstücke dienen die geschätzten Mietwerte den Steuerbehörden für die
Eigenmietwertfestlegung. Dies verlangt aktuelle Werte, ansonsten die Steuerbehörden
vielAufwand für neue Eigenmietwertfestsetzungen im Veranlagungsverfahren betreiben
müssen.

3. Kommunikation

Neben der amtlichen Veröffentlichung im Kantonsblatt werden die Gemeinden durch die Ab-
teilung lmmobilienbewertung direkt informiert. Zudem erfolgen die Mitteilungen via interne
Kommunikation (lnfopool), externe Kommunikation (Medienmitteilung) und Veranstaltungen
der Dienststelle Steuern.



Beschluss

Das Finanzdepartement des Kantons Luzern erlässt gestützt auf $ I Absatz 1 des Schat-
zungsgesetzes (SchG) folgende Weisung:

1. Der Termin für die Neuschatzung gemäss Beschluss vom 19.11.2007 (Ziff . 1 und 2)
wird bis 31.12.2012 verlängert.

2. Folgende Objektkategorien der nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke, welche letzt-
mals vor dem 1 .1 .1 999 von Grund auf neu geschätzt wurden, sind ab 1 .1 .2013 bis
spätestens 31.12.2017 nach den Vorschriften des Schatzungsgesetzes neu zu
schätzen:

a. Grundstücke ohne Bauten,
b. Einfamilienhäuser und deren Nebengrundstücke,
c. Stockwerkeigentums- und deren Nebengrundstucke.

3. Die übrigen nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke, welche letztmals vor 15 Jahren
von Grund auf neu geschätzt worden sind, werden bis 2017 nur auf schriftlichen An-
trag hin neu geschätzt:

a. Gewerbe- und lndustrieobjekte,
b. Mehrfamilien- und Wohngeschäftshäuser.

4. Setzt sich ein Schatzungsgegenstand aus verschiedenen Teilen zusammen ($ 24
SchG), bestimmt sich die Reihenfolge seiner Schatzung nach demjenigen Teil, auf
den sich der grösste Anteil am Katasteruvert bezieht. Aus wichtigen Gründen können
jedoch einzelne Teile gesondert nach der vorgesehenen Reihenfolge geschätzt wer-
den.

5. Revisionsschatzungen nach $ 9 SchG sowie getrennte Schatzungen nach $ 4 Abs. 2

SchG werden ausserhalb der Reihenfolge für Neuschatzungen ausgeführt.

6. Die Abteilung lmmobilienbewertung der Dienststelle Steuern eröffnet das Schat-
zungsverfahren durch Zustellung des Schatzungsauftrages an die Schatzungsbehör-
de und die Parteien.

7. Einwendungen gegen die Eröffnung des Verfahrens sind im Rechtsmittelverfahren
gegen den Schatzungsentscheid geltend zu machen.

8. Dieser Entscheid ist zu veröffentlichen.

Zustellung an:
Dienststel le Steuern Abtei I u ng I m m obi I ienbewertu ng
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